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S T R A F P R O Z E S S V O L L M A C H T

Der Anwaltskanzlei 

Rechtsanwälte Ragsch & Kollegen

Ewaldstraße 15

45699 Herten

,

wird hiermit in Sachen

sowohl Prozessvollmacht gemäß 302, 374 StPO als auch Vollmacht zur außergerichtlichen Ver​tretung erteilt.

Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse:

1. 
Verteidigung in Bußgeldsachen und Strafsachen in allen Instanzen, auch für den Fall der Abwesenheit sowie auch als Nebenkläger. Vertretung gem. § 411 Abs. 2 StPO mit aus​drücklicher Ermächtigung gem. § 233 Abs. 1 StPO. Vertretung in sämtlichen Strafvollzugs​angelegenheiten.

2. 
Strafanträge zu stellen und zurückzunehmen sowie die Zustimmung gem. §§ 153 und 153a StPO zu erteilen.

3. 
Entschädigungsanträge nach dem StrEG zu stellen.

4. 
Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen, Urkunden und Sicherheiten, insbesondere des Streitgegenstandes, von Kautionen, Entschädigungen und vom Gegner, von der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten und notwendigen Ausla​gen.

5. 
Übertragung dieser Vollmacht ganz oder teilweise auf andere.

6. 
Entgegennahme von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen, Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, Erhebung und Rück​nahme von Widerklagen -auch in Ehesachen.

7. 
Alle Nebenverfahren, z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenden besonderen Ver​fahren, Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung, Hinterlegungsverfahren.

8. 
Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen und Vornahme einseitiger Rechtsge​schäfte, insbesondere Begründung und Aufhebung von Vertragsverhält​nissen.

9.
Die Vollmacht bezieht sich auch die Erstellung der notwendigen Kopien. Sollten die diesbe​züglichen Kosten nicht durch Dritte übernommen werden, so verpflichtet sich der Vertre​tene zur Erstattung entsprechend VV Nr. 7000 ab der ersten Ablichtung.
Essen, den
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